
Parteitag SPD Bayern

A4

Beschluss
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Arbeitsmarktpolitik neu ordnen, Hartz-IV-Logik aufheben

Wir stellen fest:

Die bestehenden Regelungen zum Arbeitslosengeld II genügen zentralen Anforderungen an Gerechtig-

keit und gute Arbeit nicht. Sie verstoßen an zentralen Punkten gegen unsere Grundwerte und den Auf-

trag an eine moderne Arbeitsmarktpolitik:

• Sie gehen von der Grundannahme aus, dass Arbeitslosigkeit nicht wirtschaftlichen Verhältnissen

und unternehmerischen Entscheidungen geschuldet ist, sondern individuellem Versagen. Sie un-

terstellen Langzeitarbeitslosen, dass sie behördlichen Druckes und weniger der konkreten Hilfe

bedürfen, um sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern;

• Sie entwerten Erwerbsbiografien und Lebensleistungen, indem sie die Betroffenen nach jahrelan-

ger Arbeit nach einem Jahr zu Grundsicherungsempfängern mit allen Folgen machen;

• Sie zwingen die Menschen, jede Arbeit auf einem zersplitterten und prekären Arbeitsmarkt anzu-

nehmen;

• Sie zementieren selbst in Zeiten guter Arbeitsmarktlage einen umfangreichen Niedriglohnsektor;

• Sie drohen Sanktionen gegen das ohnehin zu niedrig angesetzte Existenzminimum an;

• Sie lösen in weiten Teilen der Arbeitnehmerschaft berechtigte Abstiegsängste aus.

Mit dem von der SPD durchgesetzten Qualifizierungschancengesetz wurden erste richtige Schritte ge-

macht. Eine umfassende Reform der Arbeitsmarktpolitik ist unumgänglich. Wir brauchen ein Gesamt-

konzept anstatt einzelner Reparaturen. Dazu gehören folgende Einzelaspekte:

• Möglichst vielenMenschen wollen wir Langzeitarbeitslosigkeit ersparen und sie vor sozialem Ab-

stieg schützen. Auch geht es darum, möglichst vielen eine Perspektive außerhalb des Hartz- IV-

Systems zu eröffnen. Wer langjährig sozialversicherungspflichtig beschäftigt war (10 Jahre), soll

deutlich länger im Regelkreis des ALG I verbleiben und dementsprechenden Zugang zuWeiterbil-

dung, intensive Betreuung und Vermittlung haben.

• ALG I muss entsprechend der vorigen Beschäftigungsdauer und dem Alter länger, auf bis zu 36

Monate, bezogenwerden können und sich bei der Teilnahme anWeiterbildung entsprechend ver-

längern. Zudem brauchen wir eine Mindesthöhe des ALG I, die eine Aufstockung durch ALG II ver-

meiden muss und eine zwischenzeitliche Abstufung von mindestens einem Jahr bis zum Bezug

von ALG II.

• Die ZuverdienstmöglichkeitenmüssenohneStufenundDeckel erhöhtwerden, d.h., nachdemFrei-

betrag von 100 Euro kann immer 20% des Zuverdienstes pro Monat behalten werden.
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• Arbeitslosengeld II wird Menschen gezahlt, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung  stehen. Wie ur-

sprünglich von der Hartz-Kommission und der

SPD vorgesehen, muss ALG II deutlich oberhalb der Grundsicherung liegen.

• Beim ALG II ist von einer individuellen Betrachtungsweise der arbeitsuchenden einzelnen Men-

schen anstatt der Bedarfsgemeinschaft auszugehen. EineAnrechnung vonArbeitseinkommenauf

andere Familienmitglieder der Bedarfsgemeinschaft muss unterbleiben.

• Als zumutbar gilt in Zukunft nur noch nicht-prekäre, tariflich bzw ortsüblich bezahlte Arbeit.

• Die Förderung für Langzeitarbeitslose ist massiv auszubauen, vor allem, was Qualifizierung und

Vermittlung - auch in einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt - betrifft.

• Arbeitslose sollen künftig einen Rechtsanspruch auf Beratung zur Weiterbildung erhalten. Die

finanziellen Rahmenbedungen für Teilnehmende an einer abschlussbezogenen Weiterbildung

müssen verbessert werden. Der Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen muss erleichtert wer-

den. Dazu gehören zu den Fördermaßnahmen passende Angebote der Kinderbetreuung, Weiter-

bildung in Teilzeit. Insbesondere muss mit besonderen Angeboten auf Menschen mit negativen

Bildungserfahrungen eingehen. Ebenso wie im Bereich der Arbeitslosenversicherung muss auch

imHartz-IV-System ein Haushaltstitel fürMaßnahmen der beruflichenWeiterbildung geschaffen

werden.

• Die Grundsicherung ist bedarfsgerecht nach den Vorschlägen der Wohlfahrtsverbände anzuhe-

ben. Diese existenzsichernde Leistung ist sanktionsfrei. Kinder benötigen eine eigene Grundsi-

cherung, in der alle ihnen zustehenden Leistungen zusammengefasst werden. Diese soll dem ver-

fassungsrechtlichen Existenzminimum (derzeit 619 Euro) entsprechen und mit steigendem Ein-

kommen auf einen Mindestbetrag (derzeit 300 Euro) abschmelzen. Dieser Mindestbetrag soll der

maximalen Entlastung durch die steuerlichen Kinderfreibeträge entsprechen.

• Zeiten des Bezuges von ALG II sind künftig wieder als Beitragszeiten in der gesetzlichen Renten-

versicherung mit einem halben Entgeltpunkt zu werten.

• Vermögen sollten weitestgehend anrechnungsfrei bleiben, soweit es sich nicht um größere Sum-

men handelt. Die Bedürftigkeitsprüfung stellen wir grundsätzlich in Frage. Die derzeitigen Gren-

zen sind viel zu niedrig, entwürdigend und angstauslösend. Zudem erfordert die Kontrolle über-

proportionalen bürokratischen Aufwand, der besser bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit und

des Lohndumpings eingesetztwerden sollte. So sollten die Job-Center bei ihrer Vermittlungstätig-

keit die Arbeitsbedingungen der aufnehmenden Betriebe prüfen.

Das Lohnabstandsgebotmuss durch die Austrocknung desNiedriglohnsektors erreichtwerden. Deshalb

brauchen wir einen deutlich höheren, armutsfesten Mindestlohn, die Erhöhung der Tarifbindung, die

Neuregelung derMinijobsmit einer Beendigung der faktischen Subventionierung, wirksame Kontrollen

bei der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zu den Arbeitsbedingungen auch durch die Arbeitsver-

waltung.

Überweisen an

Bundesparteitag, Bundestagsfraktion
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